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Statuten des „Sverha".
§ 1. ©orfteher, Serrer, <Srgiei)er, ©etjilfen (männlichen unb roeiblidjen

©efchtedjts) bcr fdjroeig. ime unb ©nftaiten, foroie 3roeunbe berfelben
bilberi ben Schroeigerifdjen herein für ffjeimergiehung unb
©nftaltsleitung. ^ennroort: „SVERHA".

§ 2. 3 ro e ck bes „Soerha" ift bie 3rorberung ber J)eimergie{)ung unb
©nftattsführung in Scorie unb ©rajüs, bie Hebung ber fogialcn Stellung
ber ^erfonen, bie in Reimen unb ©nftalten tätig finb, foroie bie ©erbeffe=
rung ber roirtfdjaftlichen £age ber angefd)loffenen 3nftitutionen.

§ 3. ©er herein heftest aus ©ktiomitgliebern, Veteranen unb
©tjrenmitgliebern.

3u Veteranen ernennt bie 3ahresoerfammlung fotdje <2IRtiumitgtie=
ber, bie bem „Soerha" tuäfyrenb 20 3at)ren angehören unb eine ©mtstätig*
keit auf bem ©ebiet ber $eimergiet)ung oon 25 3al)ren hinter fid) tjaben.
©ie Veteranen bleiben ©ktiomitgtieber. ©3:nn fie in ben ©uheftanb treten,
roerben fie penfionsberedjtigt.

3it ©i)renmitgtiebern ernennt bie 3ahresoerfammtung foldje
^erfonen, bie fid) um ben©erein ober bie J)eimergiet)ung befonbers oerbient
gemacht haben.

§ 4. ©er herein roätjlt einen 33 o r ft a n b uon fünf ©titgliebern: S}3rä=

fibent, ©igepräfibent, ©ktuar, Quäftor unb ©ebaktor bes 3ad)blattes.
^räfibent unb ©ebaktor roerben oom ©erein begeid)net, im übrigen kon=

ftituiert fid) ber ©orftanb felbft.
©ie ©mtsbauer beträgt brei 3al)re. ©akangen innerhalb ber ©mts=

bauer befefet ber ©orftanb prooiforifd) oon fid) aus.
§ 5. ©er ©orftanb o e r f a m m e 11 fid) orbentlidjerroeife im 3rüt)ling

unb Çerbft, aufserorbentlid) auf ©erlangen bes ^räfibenten ober breier ©Jtit=

gtieber. ©ie ©arauslagen roerben oon ber ©ereinskaffe oergütet.
§ 6. ©er ©orftanb l)at fotgenbe Aufgaben : 1. ©ertretung bes ©er=

eins nad) aufjen. 2. Prüfung ber ©ereins =unb J)ilfskaffenred)nungen. 3.
^enfionierung ber ©eteranen unb itnterftütjung notleibenber ÎDÎitglieber.
4. ©orberatung ber ©efd)äfte für bie 3at)resoerfammlungen. 5. Verausgabe
bes 3, a d) b 1 a 11 e s für V®imer5^^ng unb ©nftaltsleitung. 6. ©eratung
unb Sd)u# ber ©titglieber.

§ 7. ©ie 3at)resoerfammlung ift öffentlich unb finbet im SDtai

ftatt. Sie erlebigt: 1. ©ereinsgefdjäfte. 2. ©etjunblung ber ©agesfragen.
3. ©nftalts» unb V^nrbefud)e.

©ie ©intabung erfolgt burd) bas 3ad)blatt.
§ 8. ©ie gefd)äfttid)en ©ertjanblungen umfaffen: ©3ahl bes ©or=

ftanbes, ber ©echnungsreoiforen unb ber ^antonalkorrefponbenten, ©tu=
tationen, ©rnennung oon ©eteranen unb ©hrenmitgliebern, ©bnahme ber
©ed)nungen, $)<% ber ©eiträge (©erein, V'lfskaffe, 3ad)blatt=3Ibonne=
ment), ©îotionen unb ©nträge.

§ 9. ©ie ©echnungsreoiforen prüfen bie ©edmungen unb ftellen fcfjrifk
lid)en ©ntrag an bie ©eneraloerfammlung.

©ie $antonat=S?orrefponbenten finb ©ertreter bes ©ereins in ben
Kantonen unb oerfaffen jebes 3ahr einen fummarifdjen ©eridjt über bie
Veime unb ©nftalten ihres Kantons gur ©rucklegung im 3ad)blatt.
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Statuten äe5 „Sveà".
§ 1, Vorsteher, Lehrer, Erzieher, Gehilfen (männlichen und weiblichen

Geschlechts) der schweiz, Heime und Anstalten, sowie Freunde derselben
bilden den Schweizerischen Berein für Heimerziehung und
Anstaltsleitung. Kennwort! „S V bè á 14

Z 2. Zweck des „Sverha" ist die Förderung der Heimerziehung und
Anstaltsführung in Theorie und Praxis, die Hebung der sozialen Stellung
der Personen, die in Heimen und Anstalten tätig sind, sowie die Verbesserung

der wirtschaftlichen Lage der angeschlossenen Institutionen.
§ 3. Der Verein besteht aus A k t i v m i t g l i e d e r n, Veteranen und

Ehrenmitgliedern.
Zu Veteranen ernennt die Jahresversammlung solche Aktivmitglieder,
die dem „Sverha" während 20 Iahren angehören und eine Amtstätigkeit
auf dem Gebiet der Heimerziehung von 25 Iahren hinter sich haben.

Die Veteranen bleiben Aktivmitglieder. Wmn sie in den Ruhestand treten,
werden sie pensionsberechtigt.

Zu Ehrenmitgliedern ernennt die Jahresversammlung solche

Personen, die sich um den Verein oder die Heimerziehung besonders verdient
gemacht haben.

§ 4. Der Berein wählt einen B o r st a nd von fünf Mitgliedern!
Präsident, Vizepräsident, Aktuar, Quästor und Redaktor des Fachblattes.
Präsident und Redaktor werden vom Berein bezeichnet, im übrigen
konstituiert sich der Vorstand selbst.

Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Vakanzen innerhalb der Amtsdauer

besetzt der Borstand provisorisch von sich aus.
Z 5. Der Vorstand versammelt sich ordentlicherweise im Frühling

und Herbst, außerordentlich auf Verlangen des Präsidenten oder dreier
Mitglieder. Die Barauslagen werden von der Vereinskasse vergütet.

Z 6. Der Vorstand hat folgende Aufgaben 1. Vertretung des Vereins

nach außen. 2. Prüfung der Vereins -und Hilfskassenrechnungen. 3.
Pensionierung der Veteranen und Unterstützung notleidender Mitglieder.
4. Borberatung der Geschäfte für die Jahresversammlungen. 5. Herausgabe
des Fachblattes für Heimerziehung und Anstaltsleitung. 6. Beratung
und Schutz der Mitglieder.

Z 7. Die Jahresversammlung ist öffentlich und findet im Mai
statt. Sie erledigt! 1. Bereinsgeschäfte. 2. Behandlung der Tagesfragen.
3. Anstalts- und Heimbesuche.

Die Einladung erfolgt durch das Fachblatt.
§ 8. Die geschäftlichen Verhandlungen umfassen! Wahl des

Borstandes, der Rechnungsrevisoren und der Kantonalkorrespondenten,
Mutationen, Ernennung von Veteranen und Ehrenmitgliedern, Abnahme der
Rechnungen, Höhe der Beiträge (Verein, Hilfskasse, Fachblatt-Abonne-
ment), Motionen und Anträge.

§ 9. Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnungen und stellen schriftlichen

Antrag an die Generalversammlung.
Die Kantonal-Korrespondenten sind Vertreter des Vereins in den

Kantonen und verfassen jedes Jahr einen summarischen Bericht über die
Heime und Anstalten ihres Kantons zur Drucklegung im Fachblatt.
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§ 10. Pas 3:ad)blatt für frjeintergiehung unb Anftaltsleitung roirb

jebem Pîitglieb unentgeltlich gugc^tellt. Oîidjtmitgliebcr können es abon*
nieren. Per Abonnementsbetrag roirb non ber 3ahresoerfammlung feft*
gefegt. 3m 3kchbtatt erfcheinen: Protokolle ber 3al)resoerfQmmlung; Re=

ferate, ©röffnungsroort bes Präfibcnten, Ausgüge aus ben Rechnungen, Pe=
fchtüffe, Rîitteilungen, Auffätje, melctje mit ben Reimen in Pegiehung ftetjen,
alle 3af)re bie Statuten unb bas Plitgtieberoergeichnis.

§ 11. Per Perein äufnet unb unterhält bie £) i I f s k a f f e. 3ebes
Aktiomitgtieb ift gugleicf) Rtitglieb ber Çjilfskaffe. 3.tir biefe i^affe gelten
befonbere Peftimmungen, meiere als Reglement einen Peftanbteil ber Sta*
tuten bilben.

§ 12. Per Austritt kann auf fd)riftlid)e Abmelbung an ben prä*
fibenten erfolgen.

Ptitglieber, bie ihren Perpflicf)tungen, aud) auf Pinl)nung t)in, nicht
nachkommen, roerben als ausgetreten betrachtet.

§ 14. Pie Auflöfung bes „Soerha" unb bie Perroenbung bes

Pereinsoermögens kann burch Pefchlufj oon % ber Plitglieber erfolgen.
Piefe Statuten mürben an ber 3ahresoerfammlung 1933 in tarait

genehmigt unb erfefeen biejenigen oon 17. Pîai 1916. Sie treten fofort
in Straft.

Reglement der fjilfskasse des „Sverha."
Art. 1. Pie com „Schroeig. Armenergiehe roerein" gegrünbete unb ootn

Schroeig. Perein für Çjeimergiehung unb Anftaltsleitung übernommene

5>ilfskaffe roirb oom Porftanb bes „Soerha" oermaltet.
Art. 2. Sie hat ben 3 m e ck, Peteranen (Statuten § 3) eine jähr*

liehe penfion ausgurichten unb ben notleibenben Pîitgliebern (Statuten
§ 6) Unter ft Übungen gu geben. Pie penfion mirb im 3ahr bes
Rücktrittes bes Veteranen fällig. Stirbt ein Peteran, auch toenn er noch
im Aktiobienft fteht, fo roirb feine hinterlaffene ©attin an feiner Stelle
penfionsbered)tigt, roenn fie minbeftens 10 3al)re auf bent ©ebiet ber $>elm*
ergiehung tätig roar unb oon ber Amtstätigkeit gurücktritt. Pei PMeber*
oerheiratung ber PMtroe fällt bie penfionsberedjtigung bah'in.

Art. 3. Per Äapitalbeftanb barf nicht angetaftetroerben, nur bie

3in f e n ftei>en gur Perfügung. Cegate unb ©efchenke finb gu kapitalifieren.
Art. 4. Pie ff)ilfskaffe rdirb eth'altert blrrch :

a) bie obligatorifdjen Peiträge ber Aktiomitglieber;
b) Peiträge oon Reimen unb Anftalten, roeldje ^otlektiomitgtieber roerben

können. Plinbeftbeitrag pro 3ahr 3P 10.—.
c) ©efdjenke unb Cegate.

Art. 5. Reben ben Alterspenfioneti roerben im Sali oott Pebiirftigkeit
Unter ft ü|ungen ausgerichtet bei :

a) 3noalibität eines Pîitgliebes;
b) anbauernber Krankheit eines Ptitgliebes ober beffen ©attin;
c) bebrängter £age oon PMtroen unb PSaifen;
d) 3ahlungen oon Prämien für Alters*, 3noaliben= unb Hinterbliebenen*
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K 10. Das Fachblatt für Heimerziehung und Anstaltsleitung wird
jedem Mitglied unentgeltlich zugestellt. NichtMitglieder können es
abonnieren. Der Abonnementsbetrag wird von der Jahresversammlung
festgesetzt. Im Fachblatt erscheinen! Protokolle der Jahresversammlung:
Referate, Eröffnungswort des Präsidenten, Auszüge aus den Rechnungen,
Beschlüsse, Mitteilungen, Aufsätze, welche mit den Heimen in Beziehung stehen,
alle Jahre die Statuten und das Mitgliederverzeichnis.

§ 11. Der Berein äufnet und unterhält die Hilfskasse. Jedes
Aktivmitglied ist zugleich Mitglied der Hilfskasse. Für diese Kasse gelten
besondere Bestimmungen, welche als Reglement einen Bestandteil der
Statuten bilden.

K 12. Der Austritt kann auf schriftliche Abmeldung an den
Präsidenten erfolgen.

Mitglieder, die ihren Verpflichtungen, auch auf Mahnung hin, nicht
nachkommen, werden als ausgetreten betrachtet.

K 14. Die Auslösung des „Sverha" und die Verwendung des

Bereinsvermögeus kann durch Beschluß von ^ der Mitglieder erfolgen.
Diese Statuten wurden an der Jahresversammlung 1933 in Aarau

genehmigt und ersetzen diejenigen von 17. Mai 1916. Sie treten sofort
in Kraft.

Reglement äer fji!fsk955e cîes
Art. 1. Die vom „Schweiz. Armenerzieherverein" gegründete und vom

Schweiz. Verein für Heimerziehung und Anstaltsleitung übernommene

Hilfs Kasse wird vom Vorstand des „Sverha" verwaltet.
Art. 2. Sie hat den Zweck, Beteranen (Statuten K 3) eine jährliche

Pension auszurichten und den notleidenden Mitgliedern (Statuten
Z 6) Unterstützungen zu geben. Die Pension wird im Jahr des
Rücktrittes des Veteranen fällig. Stirbt ein Veteran, auch wenn er noch
im Aktivdienst steht, so wird seine hinterlassene Gattin an seiner Stelle
pensionsberechtigt, wenn sie mindestens 10 Jahre aus dem Gebiet der
Heimerziehung tätig war und von der Amtstätigkeit zurücktritt. Bei
Wiederverheiratung der Witwe fällt die Pensionsberechtigung dahin.

Art. 3. Der Kapitalbestand darf nicht angetastet werden, nur die

Zinsen stehen zur Verfügung. Legate und Geschenke sind zu kapitalisieren.
Art. 4. Die Hilsskasse wird erhalten dürch l

a) die obligatorischen Beiträge der Aktivmitglieder:
b) Beiträge von Heimen und Anstalten, welche Kollektivmitglieder werden

können. Mindestbeitrag pro Jahr Fr. 10.—.
c) Geschenke und Legate.

Art. 5. Neben den Alterspensionen werden im Fall von Bedürftigkeit
U nterstützu n gen ausgerichtet bei!

a) Invalidität eines Mitgliedes:
b) andauernder Krankheit eines Mitgliedes oder dessen Gattin:
c) bedrängter Lage von Witwen und Waisen:
6) Zahlungen von Prämien für Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-


	Statuten des "Sverha"

